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China (1860), in Mexiko (1863) mitgemacht. Im deutsch-
französischen Kriege befehligte er eine Brigade und ge-
rieth in deutsche Kriegsgefangenschaft.

Frankreich. (Unfälle.) Am 25. Juli wurden in
Toulouse durch eine Explosion beim Entleeren alter
Patronen fünf Mann verwundet. — Bei einem Kavalleriemanöver

im Lager von Lyon stiessen zwei Schwadronen
des 4. Kürassier-Regiments zusammen, wodurch zehn
Pferde mit ihren Reitern auf einen Haufen stürzten.
Fünf Mann wurden verwundet und ein Pferd getödtet.

— (Eine verdiente Züchtigung) betitelt die

„France militaire" eine kleine Notiz, in welcher
berichtet wird, dass zwei Schlingel den Tambourmajor des

102. Regiments mit beleidigenden Aeusserungen in der
Avenue des Gobelins verfolgten. Da dieser ruhig seines

Weges ging, wurden sie kecker und riefen: „Tous les

soldats, c'est des faineants" und wollten ihm den Säbel

wegnehmen. Da drehte er sich rasch um, packte die

zwei Taugenichtse am Kragen, hob sie in die Höhe uud
stiess ihre Köpfe etwas zusammen und führte sie nachher

unter dem grossen Beifall des Publikums auf den

nächsten Polizeiposten. Der Bericht schliesst mit den

Worten: „II faut espirer que quelques mois de prison
acheveront d'inspirer le respect de l'armee a, ces mauvais

citoyens." Wie es scheint, hat in Frankreich das
Gesetz angemessene Vorsorge getroffen, dass die Armee
nicht von jedem Schlingel beschimpft werden dürfe.

Algerien. (Eine blutige Rauferei) hat in Setif
zwischen Zuaven und eingeborenen Tirailleurs stattgefunden.

Am 14. Juli gelang es der Energie der Offiziere,
einen Zusammenstoss in Folge eines Streites zu
verhindern. Am folgenden Tage aber fanden an
verschiedenen Orten der Stadt Kämpfe mit dem Säbel-

bajonnet statt. Es wurden dabei 17 Mann schwer
verwundet. — General Ledere hat als Platzkommandant
Massregeln ergriffen, damit sich die blutigen Ereignisse
nicht wiederholen.

Algerien. (In Folge des Excesses in Setif),
welcher zwischen Zuaven und Turkos stattfand, wurden
beide Regimenter konsignirt und ihnen die Patronen
abgenommen. Um das gute Einvernehmen herzustellen,
haben die Unteroffiziere beider Regimenter sich zu einem

gemeinschaftlichen Punsch vereinigt. Ein Unteroffizier
ersuchte in einer mit Beifall aufgenommenen Rede seine

Kameraden, auf ihre Untergebenen einzuwirken, dass

die gute Waffenbrüderschaft, welche sich in Tonkin
bewährt habe, wieder hergestellt werde.

Rumänien. (Die Befestigung von Bukarest)
soll aus 18 Forts und 18 Hülfsbatterien bestehen. Bis

jetzt sind 10 Forts vollendet oder der Vollendung nahe.
' Statt der Kuppeln werden verschwindende gepanzerte
Lafetten angewendet. Zur Schliessung der Thäler der

siebenbürgischen Alpen werden eine Anzahl Sperrforts
errichtet.

TUrkei. (Ein kriegsrechtliches Urtheil)
ist aus Anlass der Excesse, weiche in Konstantinopel
stattgefunden, über eine Anzahl höherer Offiziere gefällt
worden. In Nr. 29 dieses Blattes ist über den Vorfall,
bei welchem Araber, Albanesen und Tscherkessen bei
einem Raufhandel von den Waffen Gebranch machten,
berichtet worden.

Nach dem Militärstrafgesetz wurden verurtheilt:
Der Divisionsgeneral Ismael -Pascha zu einem Jahre

Kerker;
der Brigadegeneral Hussein-Pascha mit Entsetzung

und einem Jahre Kerker;
der Oberstlieutenant Tewfik-Bey mit Entsetzung und

zwei Jahren Kerker;
der Oberst Ahmed-Bey zu einem Jahre Kerker;

der Major Edhen-Effendi, Chef des 2. Zuaven-Bataillons,
mit Entsetzung und Entlassung aus dem Militärdienst:

der Adjutant-Major Ali Effendi zu neun Monaten
Gefängniss.

Der Sultan hat im Wege der Gnade die Strafen wie
folgt umgewandelt:

Ismael-Pascha ein Jahr Verbannung nach Syrien.
General Hussein-Pascha nnd Oberstlieutenant Tewfik-

Bey werden mit Degradation bestraft, die Kerkerstrafe
wird ihnen erlassen. Ersterer wird nach Aleppo, letzterer
nach Tripolis verwiesen. Beide bleiben unter polizeilicher

Aufsicht.
Dem Tscherkessenoberst Ahmed-Bey wird die

Freiheitsstrafe erlassen; er behält seinen Grad, wird aber
nach Kleinasien versetzt.

Major Edhem-Effendi behält seinen Grad, erhält drei
Monate Arrest und wird dann in die Armee des Yemen
versetzt.

Adjutant-Major Ali-Effendi wird die Gefängnissstrafe
erlassen; er hat in seinem Grad in der Armee des

Yemen zu dienen.
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